
STADT LAHR

^ ° Änderung des Bebauungsplanes BREITÄCKER 
Stadtteil Kippenheirnweller

Begründung

Mit der vorliegenden Planänderung sollen die Bebauungsmöglich- 
keiten südlich der Straße "Zum Ried" im Bereich der Grundstücke 
LgboNro 2308 bis 2311 und 2315 erleichert werden. Es wird eine 
eingeschossige Bebauung festgesetzt0 Hierdurch werden die Grund
züge des Gesamtbebauungsplanes nicht berührt» Die Zustimmung 
der Eigentümer der betroffenen und der unmittelbar benachbarten 
Grundstücke zu dieser Planänderung liegt vor»

Lahr» den 18.06.1976
STADTPLANUNGSAMT DER UBERBURGERMElSTER

Stad t ba udir ekto r


